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Ar. 95.
Bekanntmachung des Staatsministeriums zur Ausführung der Reichs-

gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Fe¬
bruar 1927.

Oldenburg , den 26 . November 1927.

Zur Ausführung des Reichsgesetzes zur Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 1927 wird
folgendes bestimmt:

1.

Oberste Landesbehörde ist im Landesteil Oldenburg
das Ministerium der sozialen Fürsorge , in den Landes¬
teilen Lübeck und Birtensetd die Regierung.

2.

Gesundheitsbehörde ist im Landesteil Oldenburg der
Landesarzt . Das Ministerium der sozialen Fürsorge be-
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stimmt , ob weitere Mitglieder der Behörde zu er¬
nennen sind.

In den Landesteilen Lübeck und Birtenfeld werden
die Gesundheitsbehörden von der Regierung bestimmt.

3.

Die Gesundheitsbehörden haben die Wohlfahrts¬
und Pflegeausschüsse , die Jugendämter und die Be¬
ratungsstellen für Geschlechtskranke zur Mitarbeit heran¬
zuziehen.

4.

Als minderbemittelt im Sinne des Z 2 Abs . 2 des
Reichsgesetzes gelten Personen , die nach ihren wirtschaft¬
lichen Verhältnissen nicht in der Lage sind , die Kosten
ausreichender ärztlicher Behandlung aus eigenen Mitteln
ohne Gefährdung ihres sonstigen Lebensbedarfs zu be¬
streiten.

5.

Die Eesundheitsbehörden können zur Durchführung
ihrer Anordnungen die Polizeiorgane in Anspruch
Nehmen.

6.

Die Kosten der von der Eesundheitsbehörde ge¬
troffenen Maßnahmen fallen im Landesteil Oldenburg
den Bezirksfürsorgeverbänden , in deren Bezirk der Ge¬
schlechtskranke oder der Krankheitsoerdächtige seinen ge¬
wöhnlichen Aufenthalt hat , zur Last . Die Hälfte der
Kosten werden den Bezirksfürsorgeverbänden aus der
Staatskasse erstattet.

7.

In den Landesteilen Lübeck und Birkenfeld be¬
stimmen mit Genehmigung des Ministeriums der sozialen
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Fürsorge die Regierungen, wie die Kosten der Gesund
heitsbehörden und der von diesen getroffenen Mast
nahmen aufzubringen sind.

Oldenburg , den 26. November 1927.

Ministerium der sozialen Fürsorge.
Or . Millers.
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